
An das   Eingang am:  

Bürgermeisteramt   Verz.-Nr.:  

Antrag*)    auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 

1. Anschlussteilnehmer 2. anzuschließendes Grundstück 

1.1 2.1 
(Name) (Ort) 

1.2 2.2             Straße-Flst.-Nr. 
(Straße, Hausnr.) 

3. Beauftragter Installateur (Name u. Anschrift) 

1.3  
(Wohnort) 

1.4 
 

 
(Handy/Telefonnr.)  

Beantragt werden die Genehmigung und die Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung 
Fragen Beschreibung des Anschlusses (Antworten) Bearbeitungsverm. 
4. Handelt es sich um 
 (Zutreffendes ankreuzen) 

4.1  einen Neuanschluss 
4.2   eine Änderung des best. Anschlusses 

 

5. Welche Entnahmestellen 
 sind vorhanden bzw. 
 vorgesehen 
 (Anzahl einsetzen) 

5.1  ___ Küchenspülen 5.6  ___ Urinale 
5.2  ___ Bäder 5.7  ___ Garagenanschluss 
5.3  ___ WC 5.8  ___ Gartenanschluss 
5.4  ___ Waschbecken 5.9  ___ Feuerlöschzapfst. 
5.5  ___ Waschküchen 5.10  ___  

 

6. Für welche besonderen  
 Einrichtungen soll Wasser 
 verwendet werden? 
 (Zutreffendes ankreuzen bzw.  
 einsetzen) 

6.11  Dampf/Warmwasser- 6.16  Pumpen mit 
     heizung       Wasserantrieb 
6.12  Warmwasser- 6.17  Wassermotoren 
     versorgung 
6.13  Wasserbecken oder 6.18  ___ Dampfkessel. 
     Teich im Keller/im Freien 
  6.19  ___ 
6.14  Schwimmbad/Becken im Keller/im Freien 
6.15  Springbrunnen 
 
 ________ m³ / Tag (wenn bekannt) 

 

7.1 Ist eine Eigenversorgung 
 vorhanden oder geplant? 
7.2 Ist eine Wärmepumpe, die 
 dem Grundwasser Wärme 
 entzieht, vorhanden oder 
 geplant? 
7.3 Wird Wasser aus einer     
 Zisterne verwendet? 
  

 nein  ja, Förderung __________ sec/l 
 
 nein  ja 
 
 
 nein  ja, zusätzlicher Antrag ausfüllen u. beilegen 

 

8. Wurde für das Grundstück 
 schon einmal ein Wasser- 
 versorgungsbeitrag ent- 
 richtet? 

 nein 
 
 
 ja, am ____________________________     ______________ € 

 

9. Erfordert der Anschluss be- 
 sondere Maßnahmen oder 
 bereitet er erhebliche  
 Schwierigkeiten? 
  

 nein  ja 
nähere Angaben (ggf. auf Beiblatt) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

10. Ein Bauwasserzähler  
wurde / wird beantragt 

 ja                               nein 
Die Grundgebühr und die Verbrauchsgebühren berechnen sich nach 
§41(4) u. §42 (2) der Wasserversorgungssatzung der Stadt Renchen. 
Gebührenschuldner ist der Anschlussnehmer. 

 

Es ist mir bekannt, daß ich einen Wasserversorgungsbeitrag leisten und die Herstellungskosten  der Anschlussleitung tragen muß. Ich verpflichte mich, 
die auf den Anschlussnehmer entfallenden Kosten gem. § 15 Abs. 1 bis 4 der Satzung über die öffentliche  Wasserversorgung zu tragen. 
 
Anlage:   
1 Lageplan mit Beschreibung und Skizze der   
geplanten Anlage des Anschlussnehmers mit  (Ort und Datum) 
Einzeichnung des geplanten Anschlusses und  Anschlussnehmer: 
der Abwasser-, Kabel-, Gas- und sonstiger   
unterirdischer Leitungen   
  (Unterschrift) 

*Antrag bitte dreifach einreichen 
  



Bürgermeisteramt Renchen      Renchen, den 
Hauptstraße 57 
77871 Renchen 
 
 
 
Genehmigungsbescheid 
 
Der umseitige Antrag auf Wasserleitungsanschluss wird aufgrund der 
Wasserversorgungssatzung der Stadt Renchen genehmigt. 

 
Bei der Herstellung des Neuanschlusses ist rechtzeitig der Wassermeister der Stadt 
Renchen hinzuzuziehen, der die Leitung auch verlegt, abnimmt und einmisst. 
Tel.-Nr. 0172/ 6448362     / mailto: wasserversorgung@stadt-renchen.de 
 
Die Anschlussleitung ist auf dem kürzesten Weg von der Hauptleitung in das Gebäude 
zu führen. Unmittelbar nach der Gebäudeeinführung ist der Wassermessplatz 
anzuordnen. 
 
Für die Herstellung und die Unterhaltung der Leitung und für den Wasserbezug gelten 
die Vorschriften der Wasserversorgungssatzung der Stadt Renchen. Eine Kopie der 
Satzung kann beim Bauamt der Stadt Renchen angefordert werden. 
 
Bei Gebäude ohne Unterkellerung ist für die Wasserleitung unter der Bodenplatte ein 
Schutzrohr mit ∅ 100mm in frostsicherer Tiefe (1,00-1,20m) zu verlegen. 
Richtungsänderungen sind mit 15° Bögen auszuführen. 
Der Wassermeister kontrolliert die Verlegung und ist rechtzeitig vor dem Betonieren der 
Bodenplatte unter o. g. Telefonnummer zu informieren. 
 
Werden Mehrsparteneinführungen eingebaut ist für die Wasserversorgungsleitung von 
der Hauseinführung bis zur Grundstücksgrenze ein Schutzrohr ∅ 100mm zu verlegen. 
Richtungsänderungen bei flexiblen Rohren müssen einen Mindestradius von 2,50m 
haben. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Mehrsparteneinführung einen 
Mindestabstand zum Kellerboden und zur Kellerwand von 0,50m hat, und die 
Frostschutztiefe von min. 1,00m eingehalten wird. 
Der Lieferant der Mehrsparteneinführung ist für die Dichtheit zwischen Kellerwand und 
Durchführung verantwortlich. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats, gerechnet vom Tag der Bekanntgabe an, Wiederspruch erheben. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der oben genannten Behörde einzulegen.  
 
 
 
 
Brandstetter 
Stadtbauamt Renchen 
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